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Marktgemeindeamt 

Referat [A6] Sitzungsmanagement 
+43 (3137) 2255-0 

A6@hitzendorf.gv.at 
  

Hitzendorf, 19. April 2022 
GZ: 004-1/2022 

Einladung Gemeinderatssitzung  
 

Am Donnerstag, 28. April 2022 um 18.00 Uhr findet in der Kirschenhalle im Sport- und Veranstaltungs-
zentrum Hitzendorf die nächste Gemeinderatssitzung statt. Nach der Begrüßung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit findet vor Eingang in die Tagesordnung eine Fragestunde statt. 

Tagesordnung 

1. Genehmigung Verhandlungsschriften der letzten Sitzungen vom  
1. Juli 2021, 4. November 2021, 27. Jänner 2022 und 10. Februar 2022 

2. Berichte 

3. Beratung und Beschlussfassung Rechnungsabschluss 2021 

3.1 Beschluss Bildung Rücklagen aus Gebührenüberschüssen in Form zweckgebundener Haus-
haltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/1 StGHVO) 

3.2 Beschluss Bildung Rücklagen zur Finanzierung von investiven Vorhaben in Form zweckgebun-
dener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/1 StGHVO) 

3.3 Beschluss Bildung Rücklagen aus Vermögensveräußerungen in Form zweckgebundener Haus-
haltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/2 StGHVO) 

3.4 Beschluss Auflösung zweckgebundener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve für zu-
gewiesene Zwecke (§ 190 StGHVO) 

3.5 Beschluss Bildung Bedarfszuweisungsrücklagen in Form zweckgebundener Haushaltsrücklagen 
ohne Zahlungsmittelreserve (§ 191 StGHVO) 

3.6 Beschluss Auflösung Bedarfszuweisungsrücklagen in Form zweckgebundener Haushaltsrückla-
gen ohne Zahlungsmittelreserve (§ 191 StGHVO) 

3.7 Beschluss Teilauflösung Eröffnungsbilanzrücklage (zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne 
Zahlungsmittelreserve) zur Abdeckung des negativen nicht finanzierungswirksamen Nettoer-
gebnisses des Gesamthaushaltes des Rechnungsabschlusses (§ 192 StGHVO) 

3.8 Beschluss Rechnungsabschluss 2020 

4. Beschluss Herstellung Grundbuchsordnung nach Vermessung Grundstück 345/1, KG 63205 Berndorf 

5. Beschluss außerplanmäßige Mittelverwendung für Errichtung einer dislozierten vierten Gruppe des 
Kindergartens Attendorf 92 im Attendorfsaal des Wohn- und Geschäftsgebäudes Attendorf 90 



 
 

Marktgemeindeamt Hitzendorf | 8151 Hitzendorf, Hitzendorf 63/11 | Telefon +43 (3137) 2255 | Fax DW-21 | office@hitzendorf.gv.at | www.hitzendorf.gv.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00-12:00, Mo-Di auch 14:00-18:00 | Amtsstunden: Mo-Di 7:00-12:00 und 14:00-18:00, Mi-Do 7:00-15:00, Fr 7:00-12:00 

UID: ATU69183947 | GKZ: 60665 | IBAN: AT65 3813 8000 0006 4253 | BIC: RZSTAT2G138 | Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen 
Soweit in diesem Dokument personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen! 

 

PaEinlSi | 2 von 2 

6. Beschluss Grundsatzvereinbarung zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante Fiber 
to the Home (FTTH) im Gebiet der Marktgemeinde Hitzendorf mit einen Ausbaugrad von über 80 
Prozent in Kooperation mit der Österreichischen Glasfaser Infrastruktur GmbH (öGIG) 

7. Grundsatzbeschluss zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante Fiber to the Home 
(FTTH) in von der öGIG nicht versorgten Gebieten der Marktgemeinde Hitzendorf in Form der Einrei-
chung eines Breitband-Austria-2030-Projektes bei der Forschungs- und Fördergesellschaft (FFG) in 
Kooperation mit der Steirischen Breitband- und Digitalinfrastruktur GmbH (sbidi) des Landes Steier-
mark (Vorstufe für allfälligen Kooperations- und Finanzierungsvertrag) 

8. Allfälliges 

9. Nicht öffentlich: Personelles   
Beratung und Beschlussfassung zu lang andauernder Dienstverhinderung wegen Krankheit eines 
Vertragsbediensteten Angestellten 

Mit freundlichen Grüßen,  
Andreas Spari 
Bürgermeister  

 

Maßnahmen gegen COVID-19 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seit 22. November 2021 die 5. COVID-19-Notmaßnah-
menverordnung in Kraft ist. Eine Ausnahme von der Anwendung dieser Verordnung gilt weiterhin 
für Gemeinderäte und Zuseher öffentlicher Gemeinderatssitzungen während der Sitzung. Das 
heißt, bei öffentlichen Gemeinderatssitzungen gilt keine Abstandsregelung, kein 3G und keine Masken-
pflicht. Bereits mit der 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung wurde aber verlangt, aus epidemiolo-
gischen Erwägungen die Teilnahme an und die Abhaltung von solchen Sitzungen tunlichst auf das not-
wendige Maß – sprich auf Sitzungen, von denen die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen werden darf – 
zu reduzieren! 

Für sonstige Sitzungen des Gemeindevorstandes, der Ausschüsse und sonstiger Gemeindeverbände 
gilt die Bestimmung, dass die Teilnehmer über einen 3G-Nachweis verfügen, eine FFP2-Maske tra-
gen und die Abstandsregelung (2 Meter) einhalten müssen. 
 

 



[image: Marktgemeinde]





Marktgemeindeamt

Referat [A6] Sitzungsmanagement

+43 (3137) 2255-0

A6@hitzendorf.gv.at

 

Hitzendorf, 19. April 2022
GZ: 004-1/2022

Einladung Gemeinderatssitzung 



Am Donnerstag, 28. April 2022 um 18.00 Uhr findet in der Kirschenhalle im Sport- und Veranstaltungszentrum Hitzendorf die nächste Gemeinderatssitzung statt. Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit findet vor Eingang in die Tagesordnung eine Fragestunde statt.

Tagesordnung

1. Genehmigung Verhandlungsschriften der letzten Sitzungen vom 
1. Juli 2021, 4. November 2021, 27. Jänner 2022 und 10. Februar 2022

2. Berichte

3. Beratung und Beschlussfassung Rechnungsabschluss 2021

3.1 Beschluss Bildung Rücklagen aus Gebührenüberschüssen in Form zweckgebundener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/1 StGHVO)

3.2 Beschluss Bildung Rücklagen zur Finanzierung von investiven Vorhaben in Form zweckgebundener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/1 StGHVO)

3.3 Beschluss Bildung Rücklagen aus Vermögensveräußerungen in Form zweckgebundener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/2 StGHVO)

3.4 Beschluss Auflösung zweckgebundener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve für zugewiesene Zwecke (§ 190 StGHVO)

3.5 Beschluss Bildung Bedarfszuweisungsrücklagen in Form zweckgebundener Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve (§ 191 StGHVO)

3.6 Beschluss Auflösung Bedarfszuweisungsrücklagen in Form zweckgebundener Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve (§ 191 StGHVO)

3.7 Beschluss Teilauflösung Eröffnungsbilanzrücklage (zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve) zur Abdeckung des negativen nicht finanzierungswirksamen Nettoergebnisses des Gesamthaushaltes des Rechnungsabschlusses (§ 192 StGHVO)

3.8 Beschluss Rechnungsabschluss 2020

4. Beschluss Herstellung Grundbuchsordnung nach Vermessung Grundstück 345/1, KG 63205 Berndorf

5. Beschluss außerplanmäßige Mittelverwendung für Errichtung einer dislozierten vierten Gruppe des Kindergartens Attendorf 92 im Attendorfsaal des Wohn- und Geschäftsgebäudes Attendorf 90

6. Beschluss Grundsatzvereinbarung zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante Fiber to the Home (FTTH) im Gebiet der Marktgemeinde Hitzendorf mit einen Ausbaugrad von über 80 Prozent in Kooperation mit der Österreichischen Glasfaser Infrastruktur GmbH (öGIG)

7. Grundsatzbeschluss zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante Fiber to the Home (FTTH) in von der öGIG nicht versorgten Gebieten der Marktgemeinde Hitzendorf in Form der Einreichung eines Breitband-Austria-2030-Projektes bei der Forschungs- und Fördergesellschaft (FFG) in Kooperation mit der Steirischen Breitband- und Digitalinfrastruktur GmbH (sbidi) des Landes Steiermark (Vorstufe für allfälligen Kooperations- und Finanzierungsvertrag)

8. Allfälliges

9. Nicht öffentlich: Personelles  
Beratung und Beschlussfassung zu lang andauernder Dienstverhinderung wegen Krankheit eines Vertragsbediensteten Angestellten

Mit freundlichen Grüßen, 
Andreas Spari
Bürgermeister 



Maßnahmen gegen COVID-19

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seit 22. November 2021 die 5. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung in Kraft ist. Eine Ausnahme von der Anwendung dieser Verordnung gilt weiterhin für Gemeinderäte und Zuseher öffentlicher Gemeinderatssitzungen während der Sitzung. Das heißt, bei öffentlichen Gemeinderatssitzungen gilt keine Abstandsregelung, kein 3G und keine Maskenpflicht. Bereits mit der 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung wurde aber verlangt, aus epidemiologischen Erwägungen die Teilnahme an und die Abhaltung von solchen Sitzungen tunlichst auf das notwendige Maß – sprich auf Sitzungen, von denen die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen werden darf – zu reduzieren!

Für sonstige Sitzungen des Gemeindevorstandes, der Ausschüsse und sonstiger Gemeindeverbände gilt die Bestimmung, dass die Teilnehmer über einen 3G-Nachweis verfügen, eine FFP2-Maske tragen und die Abstandsregelung (2 Meter) einhalten müssen.









Marktgemeindeamt Hitzendorf | 8151 Hitzendorf, Hitzendorf 63/11 | Telefon +43 (3137) 2255 | Fax DW-21 | office@hitzendorf.gv.at | www.hitzendorf.gv.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00-12:00, Mo-Di auch 14:00-18:00 | Amtsstunden: Mo-Di 7:00-12:00 und 14:00-18:00, Mi-Do 7:00-15:00, Fr 7:00-12:00

UID: ATU69183947 | GKZ: 60665 | IBAN: AT65 3813 8000 0006 4253 | BIC: RZSTAT2G138 | Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen

Soweit in diesem Dokument personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen!



PaEinlSi	| 2 von 2







[bookmark: _Hlk51257416]Marktgemeindeamt Hitzendorf | 8151 Hitzendorf, Hitzendorf 63/11 | Telefon +43 (3137) 2255 | Fax DW-21 | office@hitzendorf.gv.at | www.hitzendorf.gv.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00-12:00, Mo-Di auch 14:00-18:00 | Amtsstunden: Mo-Di 7:00-12:00 und 14:00-18:00, Mi-Do 7:00-15:00, Fr 7:00-12:00

UID: ATU69183947 | GKZ: 60665 | IBAN: AT65 3813 8000 0006 4253 | BIC: RZSTAT2G138 | Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen

Soweit in diesem Dokument personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen!



2022-04-28	| 2 von 1

image2.jpeg



